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Einrichtungsspezifischer Maßnahmenplan für personelle Engpässe in ev. Kitas in der EKHN in RLP 07/2025


Anlage zum Notfallmanagement der Ev. Kita (Namen eintragen) 
Einrichtungsspezifischer Maßnahmenplan für personelle Engpässe in ev. Kitas in der EKHN in RLP






Die personelle Besetzung bildet eine wichtige Grundlage für eine ganzjährig vorzuhaltende pädagogisch wertvolle, partizipatorische Arbeit mit den Kindern und ihren Familien. Dadurch lassen sich auch der Kinderschutz und die Aufsichtspflicht in der Einrichtung gewährleisten. Personalausfälle in der Kindertagesstätte lassen sich durch unerwartete Krankheitsausfälle, Fortbildungen und Urlaubsansprüche jedoch nicht verhindern und müssen durch Ausgleichsmaßnahmen geregelt werden. (gemäß §21 Abs. 6 KiTaG RLP)
Dafür ist eine gute Jahresplanung wichtig. Kommt es zusätzlich zu ungeplanten Personalausfällen, tritt der im Folgenden aufgeführte Maßnahmenplan in Kraft, um die Aufsichtspflicht und das Kindeswohl zu sichern (siehe auch Prozessbeschreibungen in der Anlage: „Maßnahmenplan, Ausfall pädagogische Mitarbeitende“, „Vertretung Küche“ und „Vertretung Reinigung“ und „Kenntnisnahme Maßnahmenplan“. Das letztgenannte Dokument erhalten alle Familien bei der Aufnahme zur Unterzeichnung).
Folgende Maßnahmen sollen vorbeugend geprüft und umgesetzt werden, um im Bedarfsfall schnell handlungsfähig zu sein.
In der Regel werden die Maßnahmen in der dargestellten Reihenfolge ergriffen. Es kann jedoch, abhängig von der Situation und den zur Verfügung stehenden Optionen, zu einer anderen Reihenfolge kommen:
1. Die Leitung, in Abwesenheit ihre Stellvertretung, ermittelt das aktuelle Verhältnis der anwesenden Kinder zu dem vorhandenen Personal unter Berücksichtigung der Platz- bzw. Gruppenstruktur. Wenn das Verhältnis ausgeglichen ist (gemäß den Vollzeitäquivalenten des KiTaG RLP), sind keine weiteren Maßnahmen nötig.
2. Sollte das Verhältnis nicht ausgeglichen sein, sind durch die Abwägung der voraussichtlichen Dauer der Personalunterschreitung weitere Maßnahmen zu ergreifen.
3. Die/Der Mitarbeitende im Berufspraktikum oder im Freiwilligen Sozialen Jahr wird in der betroffenen Gruppe eingesetzt. Allerdings kann diese Person den Ausfall nicht komplett kompensieren.
4. Dienstzeiten der Mitarbeitenden, z.B. Vor- und Nachmittagsarbeitsstunden der Teilzeitbeschäftig-ten oder Pausenzeiten, werden verschoben.
5. KIFAZ (Kinderfreie Arbeitszeiten) und anteilige Leitungszeiten werden verschoben.
6. Fortbildungen, noch nicht genehmigter Urlaub oder Mehrarbeitsausgleich werden, soweit möglich, verschoben.
7. Eine externe pädagogische Fachkraft wird mit dem nötigen Stundenumfang eingesetzt.
8. Eine oder mehrere Mitarbeitende leisten Mehrarbeitsstunden im arbeitsrechtlich zulässigen Umfang, welche über Stundenzettel abgerechnet werden.
9. Eine externe Nichtfachkraft wird kurzfristig eingesetzt (längstens sechs Monate).
10. Gruppen werden zusammengelegt.
11. Die Eltern werden informiert und angefragt, ob eine Betreuung zu Hause möglich ist.
12. Elterngesprächstermine, Neuaufnahmen oder Eingewöhnungen werden in Absprache mit den Erziehungsberechtigten verschoben, unterbrochen oder ausgesetzt.
13. Das Angebot und die Öffnungszeit werden reduziert.
14. Einzelne Gruppen bzw. Bereiche werden geschlossen, es bleibt mindestens eine Notgruppe erhalten.
15. Die Einrichtung wird geschlossen. 1/3




Die getroffenen Maßnahmen werden  (hier den Namen und Ort des Dokumentes einfügen) dokumentiert.
Sollte eine oder mehrere Maßnahmen erforderlich werden, wird dieses zeitnah gemäß der Meldepflicht dem regionalen Jugendamt und Landesjugendamt mitgeteilt. Ab Punkt ? (dies muss mit der zuständigen Person im Jugendamt geklärt werden, ab wann eine Abstimmung erfolgen soll/muss) werden die erforderlichen Maßnahmen mit dem Kreisjugendamt abgestimmt. Das Landesjugendamt wird ebenfalls in Kenntnis gesetzt.
(Ort), den 

_____________________________________	_______________________________________
Unterschrift Trägervertreter*in                                     Unterschrift Leitung


Anlagen:
1. Prozessbeschreibung „Maßnahmenplan, Ausfall pädagogische Mitarbeitende“
2. Prozessbeschreibung „Vertretung Küche“
3. Prozessbeschreibung „Vertretung Reinigung“
4. „Kenntnisnahme Maßnahmenplan“ Eltern

Grundsätzliche Regelungen:
1. Wichtig ist die Unterscheidung der Begrifflichkeiten „Aufsichtspflicht und Auftrag“: 
a. den für den Auftrag der Kindertageseinrichtung zur Erziehung und
    	Bildung (vgl. §22 SGB VIII) erforderlichen Voraussetzungen,
b.  der Sicherstellung des für das Kindeswohl erforderlichen
Mindestpersonalschlüssels (vgl. §21 Abs. 3+4 KiTaG RLP)          
und
c. der Gewährleistung der Aufsichtspflicht (vgl. §832 BGB).
Diese werden geregelt durch
a. den vom zuständigen Jugendamt festgesetzten Personalschlüssel 
 	(einrichtungsspezifischer Sollstellenplan (ESSP))
b. die Mindestpersonalbemessung nach §21 Abs. 4+6 KiTaG RLP und
c. die Regelungen des für die Gewährleistung der Aufsichtspflicht zuständigen rechtlichen Trägers für das von ihm hierfür eingesetzte Personal (Ermessenssache des Trägers).
2. Längerfristige Planung der Urlaubs- und Fortbildungszeiten des Personals außerhalb der festgelegten Schließungstage der Einrichtung, unter Berücksichtigung der Schulferienzeiten. In der Regel dürfen nur 1 bis 2 (muss individuell angepasst werden) pädagogische Fachkräfte gleichzeitig fehlen.
3. Zusatzkräfte laufen außerhalb des Personalschlüssels und werden nur zur Aufrechterhaltung des Betriebes anteilig mit einbezogen.
4. Praktikant*innen, FSJ-ler*innen, TZ-Auszubildende sind in der Anfangszeit und je nach Erfahrungsstand und Einschätzung von Leitungsseite lediglich bis max. 50% als Zusatzkraft zur Unterstützung einer päd. Fachkraft einzuplanen. 2/3





5. Bei geplantem Urlaub oder Fortbildungsveranstaltungen einer Fachkraft sind alle notwendigen Überprüfungen(evtl.: Arbeitszeitverschiebungen) schon in der Vorplanung durch den Dienstplan abgesprochen und geregelt.
6. Bei vollen Kinderzahlen muss jeder Bereich  bzw. jede pädagogische Gruppe über die gesamte Kernzeit besetzt sein, entsprechend des Regelpersonalschlüssels. In personellen Engpässen kann die Personalquote pro Betreuungsplatz als Orientierung genommen werden. 
7. In jedem Fall müssen auch in betreuungsarmen Zeiten 2 Fachkräfte in der Einrichtung sein, gemäß §21 Abs.4. 
(Rechengrundlage: Anzahl der Plätze einer Platzkategorie (U2, Ü2, SchuKi) x Betreuungsumfang x Vollzeitäquivalent für eine Betreuungsstunde gemäß der Platzkategorie. Vollzeitäquivalente: U2 0,0376; Ü2 0,0143; SchuKi 0,0123)
8. Extraangebote, wie Waldtage, Ausflüge werden bis zur Ausgleichung des Personalschlüssels ausgesetzt.
9. Sollten die Leitung und die stellvertretende Leitung ausfallen, übernimmt eine anwesende pädagogische Fachkraft die Koordination des Maßnahmenplans. Falls möglich bespricht sie sich telefonisch mit der/m Trägervertreter*in bzw. mit der Leitung oder der stellvertretenden Leitung.
10. Dieser Maßnahmenplan ist eine Grundlage für die Erteilung der Betriebserlaubnis. Er  	
· muss jedes Kitajahr neu überprüft werden, da sich der Personalschlüssel ändern kann.
· ist mit dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe (JA) abzustimmen.
· ist dem überörtlichen (LJA) in der jeweils aktuellen Fassung vorzulegen.  3/3
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